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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.03.2023 

 Vorlage Nr. 230157 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Entscheidung 27.03.2023 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Anregung gem. § 24 GO NRW 

- Situation Hochhaus Steinstraße 72 - 

 
Begründung: 

 

1. Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Mit Schreiben vom 01.12.2022 wurde eine Anregung gem. § 24 der Gemeindeordnung des 

Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) eingereicht, die sich mit der Situation am Hoch-

haus Steinstraße 72 befasst.  

 

Der Antrag ist als Anlage beigefügt.  

 

 

 

2. Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Der Antrag entspricht formell nicht den Anforderungen des § 24 GO NRW.  

 

§ 24 Abs. 1 Satz 1 GO NRW erfordert in formeller Hinsicht eine schriftliche Eingabe mit ei-

nem konkreten Verlangen des Antragsteller unter Angabe eines Sachverhaltes. 

 

Hieran fehlt es. 
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Der Antragsteller formuliert hier in einer überwiegend zusammenhangslosen Aneinander-

reihung von Mitteilungen, Zitaten, Behauptungen - teils in Form von (unhaltbaren) An-

schuldigungen/Vorwürfen -, Fragestellungen und Verweisen auf Veröffentlichungen, die 

entsprechende Handlungsempfehlungen oder Verbesserungsvorschläge zudem weder be-

inhalten noch eine Verknüpfung mit den formulierten Anregungen eindeutig und unmiss-

verständlich erkennen lassen.  

 

Zudem ist der Bürgerantrag vom 01.12.2022 falsch adressiert. Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 der 

Hauptsatzung der Stadt Gladbeck ist der Bürgerantrag zu richten an den Rat zu Händen 

der Bürgermeisterin. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf:  

 

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss als Beschwerdeausschuss weist die An-

regung zurück.  

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


